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(6Ob288/68)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1968

Norm

ZPO §18 Abs2

Rechtssatz

Diese Vorschrift, wonach über den Antrag auf Zurückweisung der Nebenintervention nach mündlicher Verhandlung zu

entscheiden ist, gilt nicht für die Entscheidung der zweiten Instanz über ein Rechtsmittel gegen die vom Erstgericht

bereits ausgesprochene Zulassung der Nebenintervention.
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